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1 EINLEITUNG 


1.1 Anlassung und Aufgabenstellung 


Die Energiedienst Holding AG beabsichtigt auf den Grundstücken in der Gemarkung Achdorf, 
Flur 0, Flurstücknummern 4354 und 4355, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Der 
Geltungsbereich des Plangebietes liegt westlich der Stadt Blumberg und nördlich des Stadt-teils 
Achdorf, im Schwarzwald-Baar-Kreis, und umfasst etwa 1,8 ha. Derzeit wird das Plangebiet 
landwirtschaftlich intensiv als Grünland genutzt. 


Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf“ 
ist der folgenden Abbildung zu entnehmen. 


 


Abbildung 1: Lageplan (Geltungsbereich blau umrandet)  


Nach dem Ergebnis des Berichts zur Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung (ENVIRO-PLAN 
2023) kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung der im Gebiet zu schützenden 
Arten nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden und es ist eine tiefergehende 
Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen notwendig sind, um eine erhebliche Beeinträchtigung 
auszuschließen (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2018). 


Das EU- Schutzgebietssystem Natura 2000 umfasst Schutzgebiete sowohl nach FFH- als auch 
nach Vogelschutzrichtlinie. Bezüglich der Verträglichkeit von Vorhaben mit solchen Gebieten wird 
in der Literatur vereinfachend oft von einer FFH-Verträglichkeitsprüfung gesprochen, ungeachtet 
der Tatsache, dass eine Prüfung auch für Schutzgebiete nach Vogelschutzrichtlinie 
durchzuführen ist. 


Die vorliegenden Unterlagen orientieren sich am „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im 
Bundesfernstraßenbau“ (BMVBW 2004) und am „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung beim 
Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen“ (BMVI 2019). 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 


Die Rechtsgrundlagen für die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit ergeben sich aus den 
§§ 34 und 35 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz). Nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL (Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie) ist die Verträglichkeit eines Vorhabens mit den Erhaltungszielen von Gebieten 
zu prüfen, 


• die gemäß der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, EU-VRL, Vogelschutzrichtlinie) oder 
der Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (92/43/EWG, FFH-RL) geschützt sind und 


• die durch das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder 
Vorhaben beeinträchtigt werden können. 


Beeinträchtigungen sind getrennt für jedes betroffene Natura 2000-Gebiet zu prognostizieren. Es 
ist nicht relevant, ob ein Vorhaben direkt Flächen innerhalb des Natura 2000-Gebietes in 
Anspruch nimmt oder von außen auf das Gebiet beeinträchtigend einwirkt. Je nach Lage und 
Ausdehnung des betrachteten Gebietes kann es unter Berücksichtigung der vorhabenspezi-
fischen Wirkfaktoren ausreichend sein, den Untersuchungsumfang auf einen oder mehrere Teile 
eines Gebietes zu beschränken. 
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Abbildung 2: Verfahren der Natura 2000-Vorprüfung bzw. Verträglichkeitsprüfung nach 
Fachkonventionsvorschlägen aus (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) 
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1.3 Definition und Ermittlung der Erheblichkeit 


Als Grundlage zur Beurteilung der Erheblichkeit dienen vor allem die Ergebnisse des F & E-
Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglich-
keitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2004), ergänzt durch die dazugehörigen Erläuterungen der 
Fachkonventionen (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007, Abbildung 2).  


Eine Beeinträchtigung ist dann als erheblich einzustufen, wenn die Veränderungen durch das 
Vorhaben dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktion in Bezug auf die Erhaltungs- und Ent-
wicklungsziele und/oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur noch in einge-
schränktem Umfang erfüllen kann (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Wichtige Größen, die zur 
Beurteilung der Erheblichkeit eines Eingriffes in einem Natura 2000-Gebiet herangezogen 
werden müssen, sind:  


• Flächenausdehnung der FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT): Je kleinflächiger ein 
LRT innerhalb des Schutzgebietes ist, desto eher ist von einer erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen.  


• Häufigkeit und Abundanz der Arten der FFH- und EU-VRL: Je seltener eine Art ist, 
desto eher ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.  


• Bedeutsamkeit für das Netzwerk Natura 2000: Je weniger bedeutsame Vorkommen 
eine Art oder ein LRT im gesamten (regionalen) Netzwerk (z.B. auf Basis der naturräum-
lichen Haupteinheit) hat, desto eher ist bei grundsätzlicher Betroffenheit von einer 
erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.  


• Erhaltungsgrad (EHG): Je schlechter der EHG (verschiedentlich auch 
Erhaltungszustand, EHZ) eines LRT oder einer Art ist, desto eher ist von einer 
erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.  


• Schwellenwert: Ist vorhabenbedingt von einer Unterschreitung des (üblicherweise im 
Gutachten der Grunddatenerhebung festgelegten) Schwellenwertes für einen LRT oder 
eine Art unterschritten, ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 


Daraus ist ersichtlich, dass die Frage der Erheblichkeit von Eingriffen nicht pauschal für das 
gesamte Gebiet betrachtet werden kann, sondern anhand der genannten Größen eine art- und 
LRT-spezifische Bewertung (insbesondere hinsichtlich der Erhaltungsziele, des aktuellen 
Erhaltungszustands und ggf. festgelegter Schwellenwerte) erfolgen muss (LAMBRECHT et al. 
2004, LAMBRECHT & TRAUTNER 2007).  


Das weitere Vorgehen ist als schrittweises Abschichtungsverfahren ausgelegt, welches für die 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie die Zielarten des Gebietes die potenzielle Betroffen-
heit durch die Planung unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Empfindlichkeiten prüft: 


• nicht relevant: Bei diesen Arten/LRT kann bereits im Rahmen der Vorprüfung eine 
erhebliche Beeinträchtigung sicher ausgeschlossen werden. Sie werden daher, als 
unterhalb der Relevanzschwelle liegend, in einer Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
nicht weiter behandelt. 


• relevant, aber unerheblich: Nach dem Ergebnis der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 
sind entweder keine, oder nur irrelevante bzw. vernachlässigbare Auswirkungen zu 
erwarten, die unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. 


• erheblich: Nach der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung sind deutliche Auswirkungen 
zu erwarten, die über der Erheblichkeitsschwelle liegen. 


Die Festlegung der Erheblichkeitsschwelle erfolgt stets einzelfall- und gebietsbezogen. Erheb-
lich sind Beeinträchtigungen, die sich in Ausmaß und Dauer mehr als unerheblich auf das Ge-
biet in seinen für die Erholung oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen auswirken 
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können. Das Urteil zur A 143 (Westumfahrung Halle) des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 17.01.2007 (9 A 20.05) äußert sich differenziert zu dieser Frage und den Fachkonventions-
vorschlägen von LAMBRECHT et al. (2004). Es führt unter Bezugnahme auf das Urteil des EuGH 
vom 07.09.2004 (C-127/02) u. a. aus: „Grundsätzlich ist somit jede Beeinträchtigung von 
Erhaltungszielen erheblich und muss als Beeinträchtigung des Gebiets als solches gewertet 
werden. Unerheblich dürften im Rahmen des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nur Beeinträchtigungen sein, 
die kein Erhaltungsziel nachteilig berühren (Rn. 41)“ (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007, 
EUROPÄISCHE KOMMISSION 2012). 


2 ÜBERSICHT ÜBER DAS SCHUTZGEBIET UND SEINE MAßGEBLICHEN 
BESTANDTEILE 


2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 


Das Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb“ umfasst eine Gesamtfläche von 14.002 ha und 
erstreckt sich innerhalb der Landkreise Schwarzwald-Baar-Kreis, Waldshut und Breisgau-
Hochschwarzwald in den Städten Blumberg, Löffingen, Bräunlingen, Hüfingen, Bonndorf im 
Schwarzwald und Stühlingen sowie in den Gemeinden Friedenweiler, Lenzkirch und Wutach. Es 
umschließt den Stadtteil Achdorf vollständig. 


In Abbildung 3 wird die Lage des Vorhabenbereiches im räumlichen Zusammenhang des zu 
betrachtenden Vogelschutzgebietes dargestellt. Das Plangebiet liegt innerhalb des 
Vogelschutzgebietes „Wutach und Baaralb“ (Schutzgebiets-Nr. 8116441). 


 


Abbildung 3: Vogelschutzgebiete; © Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) 
der LUBW- Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg; Plangebiet grob markiert durch 
ENVIRO-PLAN 2023 


Gemäß dem Datenauswertebogen für das Vogelschutzgebiet (UDO LUBW 2023) wird das Ge-
biet wie folgt beschrieben: 


Plangebiet 


VSG Wutach 
und Baaralb                                                  
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„Schluchttal der Wutach mit Seitenflüssen sowie Wälder und Magerrasen der Baaralb. 
Ausgedehnte Feuchtwiesen bei Rötenbach und Moorgebiet bei Blumberg. 
Hochflächenlandschaft der Südbaar und des Alb-Wutachlandes mit Acker- und Grünlandnutzung 
im Wechsel.“ 


Hinsichtlich der Güte und Bedeutung wird ausgeführt: 


„Zusammen mit der 'Baar' wichtigstes Dichtezentrum von Rot- und Schwarzmilan. Eines der 
wichtigsten Brutgebiete für Baumfalke, Neuntöter, Schwarzspecht, Wachtel, Wachtelkönig, Wan-
derfalke und Wespenbussard in Ba.-Wü. Tagebau auf Doggererz mit Entwicklung von 
buschreichen Magerrasen (Neuntöter). Wutachschlucht als natürlicher Aufschluss des 
Mesozooikums. Großflächige Rutschungen im Bereich des Wutachknies.“ 


2.2 Schutzzweck und maßgebliche Bestandteile des Schutzgebiets 


Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele sind in der Anlage I der Vogelschutzgebietsverordnung 
(MLR 2010) wie folgt aufgeführt: 


„Brutvögel 


Baumfalke (Falco subbuteo) 


- Erhaltung von lichten Wäldern mit angrenzenden offenen Landschaften 


- Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 


- Erhaltung von Überhältern, insbesondere an Waldrändern 


- Erhaltung von Feldgehölzen oder Baumgruppen in Feldfluren oder entlang von 
Gewässern 


- Erhaltung von extensiv genutztem Grünland 


- Erhaltung der Gewässer mit strukturreichen Uferbereichen und Verlandungszonen sowie 
der Feuchtgebiete 


- Erhaltung von Nistgelegenheiten wie Krähennester, insbesondere an Waldrändern  


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Kleinvögeln und Großinsekten 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.4. – 15.9.) 


Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) 


- Erhaltung von lichten, stufig aufgebauten Waldbeständen, insbesondere an warmen, 


- südexponierten, steil abfallenden Hängen mit Felspartien sowie Steinschutthalden oder 
Erosionsstellen mit spärlicher Strauchschicht und reichlicher Krautschicht 


- Erhaltung der Steppenheidegebiete mit spärlichem Baumbestand, wechselnder 
Strauchschicht und geschlossener Kurzrasendecke 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.4. - 15.8.) 


Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 


- Erhaltung von überwiegend spät gemähten extensiv bewirtschafteten 
Feuchtgrünlandkomplexen, insbesondere mit Streuwiesenanteilen 


- Erhaltung der Großseggenriede und Moore 


- Erhaltung von Saumstreifen wie Weg- und Feldraine sowie Rand- und Altgrasstreifen, 
aber auch von Brachen und gehölzfreien Böschungen 
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- Erhaltung von vereinzelten Büschen, Hochstauden, Steinhaufen und anderen als Jagd-, 
Sitz- und Singwarten geeigneten Strukturen 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit vorgenannten 
Lebensstätten 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (1.5. - 31.8.) 


Eisvogel (Alcedo atthis) 


- Erhaltung der naturnahen Gewässer 


- Erhaltung von Steilwänden und Abbruchkanten aus grabbarem Substrat in 
Gewässernähe 


- Erhaltung von für die Brutröhrenanlage geeigneten Wurzeltellern umgestürzter Bäume in 
Gewässernähe 


- Erhaltung von Strukturen, die als Ansitz für die Jagd genutzt werden können wie starke 
Ufergehölze mit über das Gewässer hängenden Ästen 


- Erhaltung einer Wasserqualität, die gute Sichtbedingungen für den Beutefang 
gewährleistet 


- Erhaltung einer Gewässerdynamik, die die Neubildung von zur Nestanlage geeigneten 
Uferabbrüchen ermöglicht 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit Gewässern 
und 


- Steilufern 


- Erhaltung des Nahrungsangebots mit Kleinfischarten und Jungfischaufkommen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.2. – 15.9.) 


Grauammer (Emberiza calandra) 


- Erhaltung von Grünlandgebieten und reich strukturierten Feldfluren 


- Erhaltung von Brachen, Ackerrandstreifen sowie Gras- und Staudensäumen 


- Erhaltung von Gras- und Erdwegen 


- Erhaltung von Feldhecken, solitären Bäumen und Sträuchern 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten als Nestlingsnahrung sowie 
Wildkrautsämereien 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.4. – 31.8.) 


 


Grauspecht (Picus canus) 


- Erhaltung von reich strukturierten lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Offenflächen 
zur Nahrungsaufnahme 


- Erhaltung von Auenwäldern 


- Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Streuobstwiesen 
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- Erhaltung der Magerrasen 


- Erhaltung von mageren Mähwiesen oder Viehweiden 


- Erhaltung von Randstreifen, Rainen, Böschungen und gesäumten gestuften Waldrändern 


- Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 


- Erhaltung von Totholz, insbesondere von stehendem Totholz 


- Erhaltung der Bäume mit Großhöhlen 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Ameisen 


Heidelerche (Lullula arborea) 


- Erhaltung der großflächigen Mager- und Trockenrasen sowie Heiden 


- Erhaltung von größeren Waldlichtungen 


- Erhaltung von trockenen, sonnigen, vegetationsarmen bzw. -freien Stellen 


- Erhaltung einer lückigen und lichten Vegetationsstruktur mit vereinzelten Büschen und 
Bäumen 


- Erhaltung von Rand- und Saumstrukturen sowie Brachland 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Sand- und Kiesgruben mit 
flächigen Rohbodenstandorten 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten im Sommerhalbjahr 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.2. - 15.8.) 


Hohltaube (Columba oenas) 


- Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern 


- Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 


- Erhaltung der Bäume mit Großhöhlen 


- Erhaltung von Grünlandgebieten und extensiv genutzten Feldfluren mit Brachen, 
Ackerrandstreifen sowie wildkrautreichen Grassäumen 


Kiebitz (Vanellus vanellus) 


- Erhaltung von weiträumigen offenen Kulturlandschaften 


- Erhaltung der extensiv genutzten Feuchtwiesenkomplexe 


- Erhaltung von Viehweiden 


- Erhaltung der naturnahen Flussniederungen und Moore 


- Erhaltung von mageren Wiesen mit lückiger Vegetationsstruktur 


- Erhaltung von Grünlandbrachen 


- Erhaltung von Ackerland mit später Vegetationsentwicklung und angrenzendem Grünland 


- Erhaltung von Flutmulden, zeitweise überschwemmten Senken und nassen 
Ackerbereichen 


- Erhaltung der Gewässer mit Flachufern 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (1.2. – 31.8.) 
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Neuntöter (Lanius collurio) 


- Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Streuobst- und Grünlandgebieten 


- Erhaltung von Nieder- und Mittelhecken aus standortheimischen Arten, insbesondere 
dorn-oder stachelbewehrte Gehölze 


- Erhaltung der Streuwiesen und offenen Moorränder 


- Erhaltung von Einzelbäumen und Büschen in der offenen Landschaft 


- Erhaltung von Feldrainen, Graswegen, Ruderal-, Staudenfluren und Brachen 


- Erhaltung von Acker- und Wiesenrandstreifen 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit vorgenannten 
Lebensstätten 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit größeren Insekten 


Rotmilan (Milvus milvus) 


- Erhaltung von vielfältig strukturierten Kulturlandschaften 


- Erhaltung von lichten Waldbeständen, insbesondere im Waldrandbereich 


- Erhaltung von Feldgehölzen, großen Einzelbäumen und Baumreihen in der offenen 
Landschaft 


- Erhaltung von Grünland 


- Erhaltung von Altholzinseln und alten, großkronigen Bäumen mit freier Anflugmöglichkeit, 
insbesondere in Waldrandnähe 


- Erhaltung der Bäume mit Horsten 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und Windkraftanlagen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (1.3. – 31.8.) 


Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 


- Erhaltung von trockenen extensiv genutzten Wiesen- und Ackergebieten 


- Erhaltung der Moore 


- Erhaltung der Ried- und Streuwiesen 


- Erhaltung von Weg- und Feldrainen, Saumstreifen, Böschungen, kleineren Feldgehölzen, 
unbefestigten Feldwegen sowie Rand- und Altgrasstreifen sowie von Brachfächen 


- Erhaltung von vereinzelten Büschen, Hochstauden, Steinhaufen und anderen als Jagd-, 
Sitz- und Singwarten geeigneten Strukturen 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit vorgenannten 
Lebensstätten 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten und Spinnen 


Schwarzmilan (Milvus migrans) 


- Erhaltung von vielfältig strukturierten Kulturlandschaften 


- Erhaltung von lichten Waldbeständen, insbesondere Auenwäldern 
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- Erhaltung von Feldgehölzen, großen Einzelbäumen und Baumreihen in der offenen 
Landschaft 


- Erhaltung von Grünland 


- Erhaltung der naturnahen Fließ- und Stillgewässer 


- Erhaltung von Altholzinseln und alten, großkronigen Bäumen mit freier Anflugmöglichkeit, 
insbesondere in Waldrandnähe 


- Erhaltung der Bäume mit Horsten 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und Windkraftanlagen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (1.3.-15.8.) 


Schwarzspecht (Dryocopus martius) 


- Erhaltung von ausgedehnten Wäldern 


- Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 


- Erhaltung der Bäume mit Großhöhlen 


- Erhaltung von Totholz 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Ameisen 


Uhu (Bubo bubo) 


- Erhaltung der offenen Felswände mit Höhlen, Nischen und Felsbändern 


- Erhaltung von reich strukturierten Kulturlandschaften im Umfeld von vorgenannten 
Lebensstätten 


- Erhaltung von offenem Wiesengelände mit Heckenstreifen 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und Windkraftanlagen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungs- und Ruhestätten 


Wachtel (Coturnix coturnix) 


- Erhaltung einer reich strukturierten Kulturlandschaft 


- Erhaltung von vielfältig genutztem Ackerland 


- Erhaltung von extensiv genutztem Grünland, insbesondere von magerem Grünland mit 
lückiger Vegetationsstruktur und hohem Kräuteranteil 


- Erhaltung von Gelände-Kleinformen mit lichtem Pflanzenwuchs wie Zwickel, staunasse 
Kleinsenken, quellige Flecken, Kleinmulden, Steinfelder, Magerrasen-Flecken und 
Steinriegel 


- Erhaltung von wildkrautreichen Ackerrandstreifen und kleineren Brachen 


- Erhaltung von Gras-, Röhricht - und Staudensäumen Erhaltung des Nahrungsangebots, 
insbesondere mit verschiedenen Sämereien und Insekten 


Wachtelkönig (Crex crex) 


- Erhaltung von strukturreichem und extensiv genutztem Grünland, insbesondere mit 
Streuwiesen oder Nasswiesen 
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- Erhaltung von Mauser- und Ausweichplätzen wie Gras-, Röhricht - und Staudensäume, 
Brachen 


- Erhaltung von einzelnen niedrigen Gebüschen und Feldhecken 


- Erhaltung von Bewirtschaftungsformen mit später Mahd (ab 15.8.) 


- Erhaltung von frischen bis nassen Bodenverhältnissen 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie Freileitungen 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten, Schnecken und 
Regenwürmern 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.4. – 15.8.) 


Wanderfalke (Falco peregrinus) 


- Erhaltung der offenen Felswände mit Höhlen, Nischen und Felsbändern 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und ungesicherte Schornsteine 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der 


- Fortpflanzungszeit (15.2. – 30.6.) 


Wasserralle (Rallus aquaticus) 


- Erhaltung der stehenden Gewässer wie Weiher, Teiche, Seen mit Flachwasserzonen 


- Erhaltung der Fließgewässerabschnitte und Wassergräben mit deckungsreicher 
Ufervegetation 


- Erhaltung der Riede und Moore mit zumindest kleinen offenen Wasserflächen 


- Erhaltung der deckungsreichen Verlandungsbereiche mit flach überfluteten Röhrichten, 
Großseggenrieden und Ufergebüschen 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie Freileitungen 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit vorgenannten 
Lebensstätten 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.3. - 15.9.) 


Wendehals (Jynx torquilla) 


- Erhaltung von aufgelockerten Laub-, Misch- und Kiefernwäldern auf trockenen Standorten 
sowie Auenwäldern mit Lichtungen oder am Rande von Offenland 


- Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Streuobstbeständen 


- Erhaltung der Magerrasen und Steinriegel-Hecken-Gebiete 


- Erhaltung von mageren Mähwiesen oder Viehweiden sowie Feldgehölzen 


- Erhaltung von zeitlich differenzierten Nutzungen im Grünland 


- Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 


- Erhaltung von Bäumen mit Höhlen 


- Erhaltung von Randstreifen, Rainen, Böschungen und gesäumten gestuften Waldrändern 
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- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Wiesenameisen 


Wespenbussard (Pernis apivorus) 


- Erhaltung von vielfältig strukturierten Kulturlandschaften 


- Erhaltung von lichten Laub- und Misch- sowie Kiefernwäldern 


- Erhaltung von Feldgehölzen 


- Erhaltung von extensiv genutztem Grünland 


- Erhaltung der Magerrasen 


- Erhaltung von Altholzinseln und alten, großkronigen Bäumen mit freier Anflugmöglichkeit 


- Erhaltung der Bäume mit Horsten 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Staaten bildenden Wespen und 
Hummeln 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und Windkraftanlagen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der 


- Fortpflanzungszeit (1.5. – 31.8.) 


Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 


- Erhaltung der zumindest stellenweise deckungsreichen Stillgewässer wie Tümpel, 
Weiher, Teiche, flache Seen, Altarme, Feuchtwiesengräben 


- Erhaltung der langsam fließenden Flüsse und Bäche 


- Erhaltung der Verlandungszonen mit Röhrichten wie Schilf-, Rohrkolben-, 
Wasserschwaden- oder Rohrglanzgrasbestände 


- Erhaltung einer Wasserqualität, die gute Sichtbedingungen für den Beutefang 
gewährleistet 


- Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit vorgenannten 


- Lebensstätten 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten während 
der Fortpflanzungszeit (15.2. – 15.9.) 


Artengruppen oder Arten rastender, mausernder und überwinternder Vögel 


Kornweihe (Circus cyaneus) und Rohrweihe (Circus aeruginosus) 


- Erhaltung der Feuchtgebiete mit Verlandungszonen, Röhrichten, Großseggenrieden, 


- Streuwiesen 


- Erhaltung von Agrarlandschaften mit Grünland, Äckern und Brachen 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und 


- Windkraftanlagen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Rast- und Schlafplätze 


Rotmilan (Milvus milvus) 
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- Erhaltung von lichten Waldbeständen, insbesondere im Waldrandbereich 


- Erhaltung einer vielfältig strukturierten Agrarlandschaft 


- Erhaltung von Grünland 


- Erhaltung der Lebensräume ohne Gefahrenquellen wie nicht vogelsichere Freileitungen 
und Windkraftanlagen 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Rast- und Schlafplätze 


Raubwürger (Lanius excubitor) 


- Erhaltung von Landschaften mit Heckenstrukturen, lockeren Streuobstwiesen und 
Feldgehölzen 


- Erhaltung der Moore mit Büschen und Bruchwaldinseln 


- Erhaltung von teils feuchtem Ödland- und Bracheflächen sowie Saumstreifen 


- Erhaltung der quelligen Stellen und sumpfigen Senken 


- Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Kleinsäugern und Kleinvögeln 


- Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Überwinterungsgebiete“ 


2.2.1 Arten der Vogelschutzrichtlinie 


Für das Vogelschutzgebiet sind gemäß des Standard-/Datenauswertebogens insgesamt 25 
Vogelarten gemäß Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie als vorkommend vermerkt (eine Bewertung 
des Erhaltungszustands der Arten liegt nicht vor): 


Tabelle 1: Arten der für das Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb“ gelisteten Vogelarten nach 
Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie (alphabetisch nach lat. Namen sortiert) lt. STANDARD-
DATENBOGEN (EUROPÄISCHE UNION 2014) 


Art, deutsch Art, wissenschaftlich Anh. I 
Art. 4. 
Abs. 2 


Eisvogel Alcedo atthis x  


Uhu Bubo bubo x  


Rohrweihe Circus aeruginosus x  


Kornweihe Circus cyaneus x  


Wachtel Coturnix coturnix  x 


Wachtelkönig Crex crex x  


Schwarzspecht Dryocopus martius x  


Grauammer Emberiza calandra  x 


Wanderfalke Falco peregrinus x  


Baumfalke Falco subbuteo  x 


Wendehals Jynx torquilla  x 


Neuntöter Lanius collurio x  


Raubwürger Lanius excubitor  x 


Heidelerche Lullula arborea x  


Schwarzmilan Milvus migrans x  
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Rotmilan Milvus milvus x  


Wespenbussard Pernis apivorus x  


Berglaubsänger Phylloscopus bonelli  x 


Grauspecht Picus canus x  


Wasserralle Rallus aquaticus  x 


Braunkehlchen Saxicola rubetra  x 


Schwarzkehlchen Saxicola rubicola  x 


Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis  x 


Kiebitz Vanellus vanellus  x 


 


2.3 Managementpläne / Bewirtschaftungsplanung 


Es liegt derzeit kein eigenständiger Natura 2000-Managementplan für das Vogelschutzgebiet 
„Wutach und Baaralb“ vor.  


Die Die Ausschreibung zur Erstellung eines Managementplanes für das Vogelschutzgebiet 
„Wutach und Baaralb“ wurde am 06.11.2024 durch das Regierungspräsidium Freiburg 
veröffentlicht. Der Laufzeitbeginn ist zum 01.04.2025 angegeben. 


Ein überlappender Teil dieses Vogelschutzgebietes wird lediglich im Rahmen des 
Managementplans für das FFH-Gebiet „Löffinger Muschelkalkhochland“ dargestellt. Ein Bezug 
zu dem Plangebiet kann damit allerdings nicht hergestellt werden. 


Die im Rahmen der BWP (Bewirtschaftungsplan) dargelegten und in Bezug auf das Wirkspektrum 
und die Wirkreichweiten des Vorhabens relevanten Maßnahmen und Ziele für Lebensraumtypen 
und Arten werden im Kapitel 5 diskutiert. 


2.4 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten 


Das Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb“ wird teilweise durch das FFH-Gebiet „Blumberger 
Pforte und Mittlere Wutach“ überlagert. Zudem werden im STANDARD-DATENBOGEN 


(EUROPÄISCHE UNION 2014) weitere auf nationaler oder regionaler Ebene ausgewiesene Gebiete 
(mit dem Typcode DE02) im Zusammenhang genannt: Auäcker, Wutachflühen, Billibuck, 
Wutachschlucht, Hondinger Zisiberg. 


3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 


Das Plangebiet für die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage liegt innerhalb des TK25-Blatts 
Nr. 8117, im Quadranten 8117SW, und umfasst in der Gemarkung Achdorf die Flur 0 mit den 
Flurstücknummern 4354 und 4355. Es handelt sich um eine Freifläche von insgesamt ca. 1,8 ha, 
die intensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzt wird und bislang vollständig unversiegelt ist. 


Die Planfläche wird im nördlichen Teil durch einen Gehölzstreifen begrenzt, der östliche und 
südliche Teil durch einen Wirtschaftsweg. Im Osten wird das Plangebiet durch eine Mähwiese 
von einem großen Waldgebiet begrenzt, das nordöstlich und südöstlich kleinräumig an das 
Plangebiet anliegt. Der westliche Teil geht in eine weitere landwirtschaftlich genutzte Fläche über. 


3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 


Die Solaranlage besteht aus den Solarmodulen, der jeweiligen Modulunterkonstruktion (Tische) 
sowie Trafostation bzw. Wechselrichter mit hauptsächlich unterirdisch verlegten Kabeln. Hinzu 
kommen ein geschlossener Zaun mit Bodenfreiheit (mindestens 20 cm zur Bodenunterkante), der 
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die Modulflächen einfriedet sowie gegebenenfalls ein Batteriespeicher. Die derzeit vorgesehenen 
Komponenten sind noch nicht abschließend festgelegt. Sie werden nachfolgend beispielhaft 
näher beschrieben und können sich bei Realisierung der Planung noch ändern. Derzeit 
vorgesehen sind: 


Solarmodul (Modul): 
Bei den vorgesehenen Modulen handelt es sich um nach dem aktuellen Stand der Technik 
hergestellte Photovoltaikmodule, die das Licht der Sonne in elektrische Energie umwandeln. Dies 
geschieht in Solarzellen, die innerhalb der Module zusammengeschaltet sind. Die Leistung der 
einzelnen Module ist so gewählt, dass die gewünschte Zielleistung in Abhängigkeit von der 
Flächengröße effizient produziert wird. Diese Module sollen auf Tischen angeordnet werden. 


Modulunterkonstruktion: 
Die Module werden parallel in Ost-West-Richtung verlaufenden Modulreihen mit einer Neigung 
zwischen 15 und 25 Grad nach Süden hin aufgeständert. Die Module werden auf Tischen 
angeordnet, welche in der Regel mittels Stahlpfosten im Boden befestigt werden. Diese in den 
Boden gerammten Pfosten bedürfen keiner zusätzlichen Verbindung mit dem Erdboden. Der 
Versiegelungsgrad durch die Aufständerung ist demnach als gering anzusehen. Zur Klärung der 
technischen Machbarkeit sind die örtlichen Bodenverhältnisse mit Hilfe eines Bodengutachtens 
zu klären. Die Angaben zu Tisch und möglichen Bodenbefestigung gelten solange als Beispiele. 


Trafostation / Wechselrichter: 
Zur Umwandlung des als Gleichstrom gewonnenen Stroms in netzkonformen Wechselstrom 
werden Trafostationen bzw. Wechselrichter benötigt. Diese entsprechen ebenfalls dem aktuellen 
Stand der Technik und werden an im Vorhinein definierten Standpunkten errichtet.  


Modulfeldverkabelung: 
Die Module werden untereinander und miteinander verkabelt. Die einzelnen Kabel werden von 
den Tischen in sogenannten Kabelgräben zur jeweiligen Trafostation / Wechselrichter 
unterirdisch verlegt. Die Kabel werden in Kabelgräben in die Erde eingebracht und anschließend 
wieder mit Erde verfüllt. 


Einspeisekabel: 
Zwischen der Photovoltaik-Freiflächenanlage und dem Einspeisepunkt wird ein 
Mittelspannungskabel verlegt. Üblicherweise werden solche Kabel mit Hilfe eines Kabelpfluges 
in ca. 0,8 bis 1 m Tiefe verlegt. Der Netzverknüpfungspunkt ist derzeit in Prüfung und noch nicht 
abschließend festgelegt.  


Batteriespeicher: 
Ein Batteriespeicher kann Ertragsspitzen in der Mittagszeit aufnehmen und in späten Abend- oder 
frühen Morgenstunden wieder abgeben, sodass der erzeugte Solarstrom optimaler eingespeist 
werden kann. 


Zaun: 
Aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen wird die Photovoltaikanlage mit einem 
bis zu 2,5 m hohen Zaun eingefriedet und mit entsprechenden Zufahrten hergestellt. Zur 
Sicherstellung der Durchlässigkeit der Zaunanlage für Kleinsäuger wird die Zaunanlage mit einer 
ausreichenden Bodenfreiheit errichtet (i.d.R. mindestens 15 cm). 


Weitere Informationen zum Vorhaben sind dem Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Blumberg - Achdorf“ zu entnehmen. 


3.2 Wirkfaktoren 


Allgemein: 
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Nachfolgend werden potenzielle, mit dem Eingriff verbundenen Wirkfaktoren aufgeführt. Hier wird 
aufgrund der Vollständigkeit zwischen den bau- /betriebs- und anlagebedingten Wirkfaktoren 
unterschieden.  


Die ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007) hat die bau-, betriebs- und anlagebedingten 
Auswirkungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in folgender Tabelle 2 zusammengefasst: 


Tabelle 2: Generelle Wirkfaktoren bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen (ARGE MONITORING PV-
ANLAGEN 2007, S. 14) 


 


Die baubedingten Wirkungen sind temporär und umfassen meist wenige Wochen.  


Die Flächeninanspruchnahme und damit verbunden die Bodenversiegelung wird durch die 
geplanten Rammpfosten der Module auf ein Minimum reduziert und damit fast ausschließlich 
durch kleinflächige (Teil-) Versiegelungen für den Bau von Trafostationen und der Zuwegung 
bestimmt. Bodenverdichtung und -abtrag sind entsprechend ebenfalls sehr gering. Aufgrund der 
großflächigen Herstellung und Nutzung als Grünland wird die Erosionsgefahr nicht erhöht. Das 
Maß der betriebsbedingten Schadstoff- und Lärmemissionen ist sehr gering und liegt laut ARGE 


MONITORING PV-ANLAGEN (2007) im Regelfall unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Elektrische 
und magnetische Strahlungen, die durch den Betrieb der Anlage entstehen, sind nur sehr lokal 
messbar und unterschreiten die maßgeblichen Grenzwerte der BImSchV in jedem Fall deutlich. 
Verschattung, Austrocknung und Aufheizung der Module haben kleinräumige Auswirkungen. 


Vorhabenspezifische nachteilige Wirkfaktoren: 
Nachfolgend werden die mit dem Eingriff verbundenen möglichen nachteiligen Wirkfaktoren des 
Projektes aufgeführt. Die Übersicht gemäß ARGE MONITORING (2007) stellt die für PV-FFA 
potenziell auftretenden Wirkfaktoren sowie mögliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere 
allgemein zusammen.  
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Abbildung 4: Überblick der projektspezifischen Wirkfaktoren einer PV-FFA für das Schutzgut 
Tiere (Quelle: ARGE MONITORING 2007) 


Nachteilige Wirkungen speziell in Bezug auf Vögel können sich während der Bauzeit durch Lärm- 
und Schallemissionen und Bewegungsunruhe der Baufahrzeuge und Menschen ergeben. Dies 
führt zu einer Meidung der entsprechenden Bereiche, die jedoch zeitlich eng begrenzt ist (i.d.R. 
wenige Monate). Zudem kommt es zu Verlusten von Lebensraum durch Überbauung und der 
damit verbundenen Teil- bzw. Vollversiegelung von Oberflächen bzw. dem Verlust der dort 
vorhandenen Vegetation. Die Flächenverluste durch Überbauung sind bei PV-FFA im Vergleich 
zu flächenintensiven Bauten allerdings sehr gering. 


Anlagenbedingte Auswirkungen des Vorhabens sind in Form von visuellen Wirkungen 
(„Silhouettenwirkungen“) der PV-Module möglich, wobei diese Effekte aufgrund der meist 
geringen Gesamthöhe der Anlagen kein weitreichendes Meideverhalten bewirken (ebd.).   


Die auf den Flächen erfolgende Nutzungsänderung kann aber im Einzelfall zu Verlusten der 
Eignung als Bruthabitat für im Offenland brütende Vogelarten oder im Einzelfall für bestimmte 
Greif-/Großvögel führen (bspw. Rotmilane, die aus der Luft jagen) (vgl. auch Fazit der KNE 2021). 
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Hinsichtlich dieser Wirkungen ist die derzeitige Datenlage und Kenntnisstand jedoch noch sehr 
unbefriedigend, sodass in Sinne einer „Worst-Case“-Abschätzung vorgegangen werden sollte.  


Anlagebedingte Kollisionsrisiken sind aufgrund fehlender Transparenz und des Neigungswinkels 
der Module sicher auszuschließen bzw. als sehr unwahrscheinlich zu beurteilen (ebd.). Auch 
Blendwirkungen sind aufgrund der Lichtstreuung bzw. Lichtabsorptionseigenschaften der Module 
von geringerer Relevanz. Gemäß ARGE MONITORING (2007) liegen bezüglich Lichtreflexionen 
und Blendwirkungen keine Hinweise auf Störungen von Vögeln vor. Das Solarmodulflächen von 
Zugvögeln (Wasser- oder Watvögel) für Wasserflächen gehalten werden und es dadurch zu 
Landeversuchen mit damit einhergehenden Verletzungen kommt, konnte bisher ebenfalls nicht 
bestätigt werden (ebd.).  


Vorhabenspezifische positive Wirkfaktoren:  
Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Errichtung von Solarkparks und einer damit 
einhergehenden Extensivierung je nach Ausgangslage auch mit positiven Wirkungen für die 
Vogelwelt zu rechnen ist. Durch eine extensive Nutzung (insb. Beweidungs- oder extensive 
Mahdregime, Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz) können für zahlreiche Vogelarten 
wertvolle Lebensräume in Form von störungsarmen Brut- oder Nahrungshabitaten entstehen. 
Dies kann durch entsprechende Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung avifaunistischer 
Gesichtspunkte sichergestellt werden. 


Insbesondere gebüsch-/gehölzbrütende Singvögel benachbarter Gehölzstrukturen nutzen diese 
Flächen offenbar häufig als Nahrungshabitat (HERDEN et al. / BFN (2009). Gerade die im Winter 
unter den Modultischen schneefreien Bereiche werden in dieser Zeit bevorzugt als 
Nahrungshabitat genutzt. 


Für einige Greifvögel wie Mäusebussard und Turmfalke, die häufig auch als Ansitzjäger oder vom 
Boden (Bussard) jagen, konnten keine nennenswerten Auswirkungen hinsichtlich der Eignung 
der Flächen als Nahrungshabitat festgestellt werden. Vielmehr finden diese Arten auf den PV-
Flächen ein gutes Nahrungsangebot an Kleinsäugern vor, und nutzen die PV-Module zur 
energieschonenden Ansitzjagd oder um sich in der Morgensonne aufzuwärmen (HERDEN et al. / 
BFN 2009). Für diese Arten stellen die PV-Flächen somit kein größeres Jagdhindernis dar. Auch 
hinsichtlich der Überflughäufigkeit konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt 
werden. 


4 DETAILLIERT UNTERSUCHTER BEREICH 


4.1 Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 


4.1.1 Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 


Voraussichtlich betroffene Arten sind die aufgelisteten Vogelarten des Vogelschutzgebietes 
„Wutach und Baaralb“.  


4.1.2 Durchgeführte Untersuchungen 


Die Verträglichkeitsprüfung basiert auf den Ergebnissen der Natura 2000- 
Verträglichkeitsvorprüfung (ENVIRO-PLAN 2023).  


Zur Beurteilung über die Beeinträchtigung der Vogelarten wurden die Gutachten „Avifaunistisches 
Fachgutachten zum Vorhaben“ (STRIX 2024a) und „Artenschutzrechtliche Stellungnahme“ (STRIX 
2024b) des Büros STRIX – NATURSCHUTZ & FREILANDÖKOLOGIE als Grundlage verwendet. 


4.2 Datenlücken 


Es wurden als Datengrundlage zur Beschreibung des Vogelschutzgebietes „Wutach und Baaralb“ 
Informationen aus dem Amtsblatt der Europäischen Union der Standard-Datenbogen Nr. L 
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198/41 (2014) und die Anlage 1 „zur Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG-
VO)“ vom 5. Februar 2010 herangezogen. In den Datenblättern sind keine Erhaltungszustände 
der Arten angegeben. Zudem liegt aktuell weder ein Managementplan noch ein 
Bewirtschaftungsplan für dieses Gebiet vor. 


4.3 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereichs 


4.3.1 Übersicht über die Landschaft 


Das Plangebiet befindet sich im Übergang zweier Großlandschaften bzw. Naturräume. Der 
westliche Teil des Plangebiets liegt im Naturraum „Alb-Wutach-Gebiet“ in der Großlandschaft 
„Neckar- und Tauber-Gäuplatten“. Der kleinere, östliche Teil im Naturraum „Baaralb und Oberes 
Donautal“ der Großlandschaft „Schwäbische Alb“. 


Das „Alb-Wutach-Gebiet“ ist durch große Höhenunterschiede, tief eingeschnittene Talfurchen 
und eine hohe Reliefenergie gekennzeichnet. Die Nutzung der Landschaft ist vorwiegend von 
Reliefenergie und Lage bestimmt. Die gerodeten Hochflächen werden intensiv ackerbaulich 
genutzt, während hingegen in den Tallagen die Grünlandwirtschaft dominiert. Die Landschaft 
zeichnet sich durch eine hohe Dichte an naturnahen und überregional bedeutsamen 
Naturräumen aus. Wertvolle Lebensräume und Biotoptypen sind insbesondere Hang- und 
Schluchtwälder, Magerrasen und Feldgehölze des Offenlandes. Die größten vorhandenen FFH-
, SPA- und Naturschutzgebiete sind "Wutach und Baaralb" sowie "Blumberger Pforte und Mittlere 
Wutach" (BFN 2023). 


Die Baaralb ist überwiegend durch Fortwirtschaft geprägt, wobei in den Talgründen Grünland und 
intensiv genutzte Landwirtschaft zu finden sind. Auf die Talgründe beschränkt sich meist ebenso 
die Besiedlung sowie die Gebiete zur Naherholung. In der Landschaft bieten die naturnahen Bu-
chenhang- und Schluchtwälder sowie Magerrasen- und Felsbiotope weitläufige Rückzugsräume 
für bedrohte Arten (BFN 2023). 


Das Gebiet um Blumberg hebt sich von seiner Umgebung durch eine abwechslungsreiche 
Mosaiklandschaft ab. Das Plangebiet liegt in einem Biotopen- und Nutzungsmosaik, der Talraum 
ist kleinteilig strukturiert und wird u.a. durch strukturreiche Gehölzstreifen unterbrochen. 


4.3.2 Sonstige relevante Landschaftsstrukturen 


Tabelle 3: Im Standard-Datenbogen gelistete weitere relevante Landschaftsstrukturen 


Code Lebensraumklasse Flächenanteil 


N07  Moore, Sümpfe, Uferbewuchs  1 % 


N10  Feuchtes und mesophiles Grünland  1 % 


N14  Melioriertes Grünland  20 % 


N15  Anderes Ackerland  25 % 


N17  Nadelwald  19 % 


N19  Mischwald  32 % 


N21  Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- 
und Ölbaumhaine, Weinberge 


1 % 


N23  Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, 
Deponien, Gruben, Industriegebiete)  


1 % 


Weiterhin ist das Schluchttal der Wutach mit Seitenflüssen sowie Wälder und Magerrasen der 
Baaralb und die ausgedehnten Feuchtwiesen bei Rötenbach sowie das Moorgebiet bei Blumberg 
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genannt. Des Weiteren sind die Hochflächenlandschaft der Südbaar und des Alb-Wutachlandes 
mit Acker- und Grünlandnutzung im Wechsel verzeichnet, sowie der Tagebau auf Doggererz mit 
Entwicklung von buschreichen Magerrasen (Neuntöter). Zudem die Wutachschlucht als 
natürlicher Aufschluss des Mesozooikums und die großflächigen Rutschungen im Bereich des 
Wutachknies. 


4.3.3 Ziele und Maßnahmen der Bewirtschaftungsplanung 


Es liegt kein aktueller Bewirtschaftungsplan mit konkreten Aussagen für das Plangebiet vor (vgl. 
Kapitel 2.3). 


4.3.4 Vorbelastungen 


Die intensive landwirtschaftliche Nutzung kann als Vorbelastung betrachtet werden. 


 


5 BEURTEILUNG VORHABENBEDINGTER BEEINTRÄCHTIGUNGEN  


5.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 


Die Bewertung erfolgt auf Basis der vorhandenen Quellen verbal-argumentativ bzw. hinsichtlich 
der Erheblichkeitsbewertung auf Basis des fachlichen Standards nach LAMBRECHT & TRAUTNER 


(2007). 


5.2 Beeinträchtigungen von Arten der Vogelschutzrichtlinie 


5.2.1 Eisvogel (Alcedo atthis) 
Zum Brüten braucht der Eisvogel steile Lehm- oder Uferböschungen, die Jagd findet im und an 
Gewässern statt. Da es innerhalb der Planfläche keine Gewässer gibt, kann ein Vorkommen und 
somit ein Eintreten des Schädigungstatbestands ausgeschlossen werden. 


5.2.2 Uhu (Bubo bubo) 
Der Uhu nistet in Baumkronen oder Felswänden, auf der Jagd überfliegt er auch Offenland. Im 
Rahmen der faunistischen Untersuchung des Büros STRIX (2024A) wurde der Uhu einmalig 
während der Brutzeit rufend aufgenommen. Mit einer anlagenbedingten erheblichen Störung ist 
jedoch nicht zu rechnen, sodass eine Beeinträchtigung hinreichend sicher auszuschließen ist. 


5.2.3 Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
Die Rohrweihe braucht einen hohen Offenlandanteil, die Nester werden bevorzugt in 
strukturreichen Altschilfbestände, in Weidengebüsch oder Hochgraswiesen gebaut. Der Großteil 
verlässt die Brutgebiete im Winter. 


Aufgrund fehlender Habitatstrukturen kann eine Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben 
ausgeschlossen werden. 


5.2.4 Kornweihe (Circus cyaneus) 
Kornweihen sind Bodenbrüter, sie übernachten auch im Winter am Boden, meist in 
Schilfbeständen. Sie brütet in Heiden, Mooren und Dünen. Jagdgebiete sind Grünland, Moore 
und Äcker. 


Ein Vorkommen ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen im und um das Plangebiet hinreichend 
sicher auszuschließen, sodass es nicht zu Beeinträchtigungen der Art kommt. 
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5.2.5 Hohltaube (Columba oenas) 
Die Hohltaube ist ein Waldvogel, sie findet optimale Brutbedingungen in Altbuchengruppen mit 
Schwarzspechthöhlen, besonders in lichten Mischwäldern. Somit ist eine Betroffenheit dieser Art 
durch das Vorhaben hinreichend sicher auszuschließen. 


5.2.6 Wachtel (Coturnix coturnix) 


Die Wachtel ist ein Bodenbrüter und braucht offene Landschaften und einen weitgehend offenen 
Horizont. „Wichtige Habitatbestandteile sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur 
Aufnahme von Insektennahrung und Magensteinen (STRIX 2024b).“ Typische 
Lebensraumstrukturen der Wachtel sind im Plangebiet und Umgebung nicht vorhanden. Im 
Rahmen der Brutvogel-Untersuchung im Jahr 2024 (STRIX 2024a) wurde die Wachtel weder als 
Brutvogel noch als Gastvogel (Nahrungsgast, Durchzügler) erfasst. Somit ist eine Betroffenheit 
der Art nicht zu erwarten. 


5.2.7 Wachtelkönig (Crex crex) 
Die Standorte rufender Männchen beschränken sich hauptsächlich auf landwirtschaftliches 
Dauergrünland, bevorzugt auf feuchten Wiesen, aber auch auf trockenen Bergwiesen und Äcker. 
Hohe Deckung der obersten Vegetationsschicht und geringer Laufwiderstand sind 
Voraussetzung für ein Vorkommen. Somit weist das Plangebiet keine geeigneten 
Habitatvoraussetzungen auf, eine Betroffenheit der Art ist auszuschließen. 


5.2.8 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
Der Schwarzspecht brütet in geschlossenen Wäldern, in Altbaumbeständen. Auch offene Flächen 
können in den weitläufigen Schwarzspechtrevieren enthalten sein. Im Rahmen der 
Brutvogelkartierung (STRIX 2024a) wurde außerhalb des Planungsgebietes, aber innerhalb des 
Untersuchnungsgebietes (UG; im 200 m bzw. 300 m-Radius um das Plangebiet) ein Brutrevier 
dokumentiert. Es befindet sich im östlich gelegenen Waldstück, in ca. 90 m Entfernung zum 
Plangebiet. Laut dem Fachbeitrag Artenschutz (STRIX 2024a) wird dem Schwarzspecht eine 
Fluchtdistanz von 60 m zugrunde gelegt, die im Rahmen der Planung für das Brutrevier nicht 
unterschritten wird. Ein baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG, Brutaufgabe, die zur Tötung von Individuen (Absterben von Embryonen in Eiern) 
führt, kann daher für den Schwarzspecht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 


5.2.9 Grauammer (Emberiza calandra) 
Die Grauammer lebt in offenen, weiträumigen und reich strukturierten Landschaften, die 
Waldnähe wird hingegen gemieden. 


Somit fehlen weitläufigen Talauen oder größere Brachflächen mit Ödland-Elementen, welche für 
eine Besiedlung durch die Grauammer essenziell wären. Im Rahmen der Brutvogel-
Untersuchung im Jahr 2024 (STRIX 2024a) wurde die Grauammer weder als Brutvogel noch als 
Gastvogel (Nahrungsgast, Durchzügler) Im Untersuchungsgebiet (UG) festgestellt. In der 
artenschutzrechtlichen Stellungnahme (Strix 2024b) wurde das Plangebiet und die weitere 
Umgebung als nicht habitatgeeignet für die Art eingeschätzt. Damit ist eine Beeinträchtigung der 
Art hinreichend ausgeschlossen. 


5.2.10 Wanderfalke (Falco peregrinus) 
Wanderfalken kommen von strukturreichen Kulturlandschaften über Siedlungen bis in 
ausgedehnte Waldungen vor. Er benötigt offene Lebensräume, aber vor allem Flusstäler werden 
wegen natürlicher Brutplätze und gutem Nahrungsangebot besiedelt. Er ist ein Fels- und 
Gebäudebrüter. Aufgrund fehlender Habitatstrukturen ist eine Betroffenheit mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen. 
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5.2.11 Baumfalke  (Falco subbuteo) 
Brutplätze sind Gehölzränder oder Lichtungen in Altholzbeständen oder kleine Gehölze. Die 
Nähe zu offenen Flächen wird bevorzugt, vor allem über Ödland, Mooren und Feuchtgebieten. 
An Gewässern liegen die wichtigsten Jagdgründe. Nach der Brutvogel-Untersuchung im Jahr 
2024 (STRIX 2024a) wurden keine Individuen der Art aufgenommen. Somit ist eine 
Beeinträchtigung der Art hinreichend sicher ausgeschlossen 


5.2.12 Wendehals (Jynx torquilla) 
Der Wendehals brütet in halboffener, reich strukturierter Kulturlandschaft (Streuobstgebiete, 
baumbestandene Heidegebiete, Parkanlagen, Alleen) in Gehölzen, kleinen Baumgruppen oder 
Einzelbäumen sowie in lichten Wäldern. Ein Vorkommen des Wendehalses wurde bei der 
Brutvogeluntersuchung (STRIX 2024A) nicht bestätigt, sodass eine Beeinträchtigung der Art 
hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. 


5.2.13 Neuntöter (Lanius collurio) 
Der Neuntöter brütet in trockener und sonniger Lage, in offenen und halboffenen Landschaften 
mit Büschen, Hecken, Feldgehölzen und Waldrändern. Die wichtigsten Niststräucher sind z.B.: 
Brombeere und Schlehe, höhere Einzelsträucher werden als Jagdwarten und Wachplätze 
genutzt. Im Rahmen der Brutvogeluntersuchung (STRIX 2024a) wurde der Neuntöter mit zwei 
Brutrevieren festgestellt, wovon eines knapp außerhalb des 200 m-UG in nordöstlicher Richtung 
vom Plangebiet liegt. Das zweite Revier liegt in der südwestlich gelegenen Baumhecke in rund 
160 m Entfernung zum Plangebiet. Nach dem Fachbeitrag Artenschutz (STRIX 2024a) wird eine 
Fluchtdistanz von 30 m zugrunde gelegt, die im Rahmen der Planung für die zwei Brutreviere 
nicht unterschritten wird. Ein baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG, Brutaufgabe, die zur Tötung von Individuen (Absterben von Embryonen in Eiern) 
führt, kann daher für den Neuntöter mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 


5.2.14 Raubwürger (Lanius excubitor) 
Der Raubwürger braucht offene bis halboffene Landschaften mit einzelnen Bäumen, Sträuchern 
und Hecken, am besten eignen sich extensiv bewirtschaftete Felder und Wiesen mit reichen 
Kleinstrukturen, wie Brachflächen, Steinriegel und Gräben. Ein Vorkommen des Wendehalses 
wurde bei der Brutvogeluntersuchung (STRIX 2024A) nicht bestätigt, sodass eine 
Beeinträchtigung der Art hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. 


5.2.15 Heidelerche (Lullula arborea) 
Die Heidelerche bewohnt wärmebegünstigte, halboffene, steppenartige Landschaften mit 
trockenen Böden. In der Kulturlandschaft werden Flächen besiedelt, die durch menschliche 
Nutzung oder Übernutzung offengehalten werden, wie Abbaugebiete, Brandflächen, 
Truppenübungsplätze. Aufgrund fehlender Habitatstrukturen ist mit einem Vorkommen der Art im 
Planungsgebiet und Umgebung nicht zu rechnen. 


5.2.16 Schwarzmilan (Milvus migrans) 
Die Brutreviere des Schwarzmilans liegen an Waldrändern und in Feldgehölzen oder Baumreihen 
in offener und halboffener Landschaft. In der Brutvogelkartierung 2024 (STRIX 2024A) wurde die 
Art als Nahrungsgast aufgenommen. Von einer Beeinträchtigung essenzieller Nahrungshabitate 
der Art durch das Vorhaben ist entsprechend der Wirkfaktoren und derzeitigen Nutzung des 
Plangebietes nicht auszugehen, sodass eine Beeinträchtigung hinreichend ausgeschlossen 
werden kann. 


5.2.17 Rotmilan (Milvus milvus) 
Neststandorte sind vor allem in Laubwäldern und Mischwäldern. Als Nahrungsrevier kommt 
offenes Land in Betracht, vor allem verschiedene Formen von Grünland. In der 
Brutvogelkartierung 2024 (STRIX 2024a) wurde die Art als Nahrungsgast aufgenommen. 
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Entsprechend einer Überplanung von ca. 1,8 ha Fläche (wobei die Fläche nicht vollständig durch 
Module überschirmt sein wird) ist auszuschließen, dass je nach Maß der Überbauung und 
Reihenabstand die Orientierungswerte für einen Flächenverlust geeigneter Habitate nach 
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) von 10 ha überschritten wird. Gleichwertige Nahrungshabitate 
sind im direkten Umfeld des Plangebiets weiterhin vorhanden. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Art ist demnach auszuschließen. 


5.2.18 Wespenbussard (Pernis apivorus) 
Der Wespenbussard brütet in reich gegliederten, abwechslungsreichen Landschaften mit 
Wäldern unterschiedlichster Ausprägung. Als Nahrungsgebiete dienen Wälder, Waldsäume, 
Grünland und Brachflächen. Von einer dauerhaften Beeinträchtigung als Nahrungshabitat ist 
jedoch von dem Vorhaben nicht auszugehen, sodass eine Betroffenheit hinreichend 
ausgeschlossen werden kann. 


5.2.19 Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) 
Brutgebiete sind sonnenexponierte, lichte und trockene Hänge sowie Flach- und Hochmoore. 
Nahrungssuche erfolgt fast ausschließlich im Kronenraum der Bäume. In der Brutvogelkartierung 
2024 (STRIX 2024A) wurde ein Brutrevier knapp außerhalb des UGs kartiert. Dennoch kann eine 
Betroffenheit hinreichend ausgeschlossen werden. 


5.2.20 Grauspecht (Picus canus) 
Der Grauspecht besiedelt bevorzugt Laub- und laubholzreiche Mischwälder sowie Auwälder, 
ausgedehnte Parkanlagen und Streuobstbestände. In der Brutvogelkartierung 2024 (STRIX 


2024A) wurde ein Brutrevier innerhalb des UGs kartiert. Dennoch kann aufgrund des 
Waldbezuges der Art eine Betroffenheit hinreichend ausgeschlossen werden. 


5.2.21 Wasserralle (Rallus aquaticus) 


Wasserrallen brüten in Röhricht- und Großseggenbeständen an Still- und Fließgewässern. 
Ein Vorkommen ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen im Plangebiet hinreichend sicher 
auszuschließen. 


5.2.22 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
Braunkehlchen kommen in extensiv genutztem Grünland vor. Bestandsbildende, tiefer liegende 
Vegetation muss ausreichend Nestdeckung bieten und mit einem Insektenangebot die 
Nahrungsverfügbarkeit gewährleisten. Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2024 (STRIX 2024A) 
wurde das Braunkehlchen lediglich als Durchzügler aufgenommen. Somit ist eine 
Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben hinreichend sicher auszuschließen. 


5.2.23 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 
Das Schwarzkehlchen brütet in offenem, gut besonntem Gelände mit niedriger Vegetation und 
Jagdwarten (Hochstauden, Schilfhalme, Gebüsch, Pfosten). Ein Vorkommen ist aufgrund 
fehlender Habitatstrukturen im Plangebiet hinreichend sicher auszuschließen. 


5.2.24 Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
Der Zwergtaucher hält sich überwiegend in kleinen Teichen oder Seen mit sauberem Wasser 
sowie in Flüssen auf. Er bevorzugt Uferbereiche mit dichten Pflanzenbeständen. Ein Vorkommen 
ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen im Plangebiet hinreichend sicher auszuschließen. 


5.2.25 Kiebitz (Vanellus vanellus) 


Die Brutplätze des Kiebitzes liegen in offenen, zumeist flachen und baumarmen Landschaften.  
PV-Anlagen bilden durch ihre Sichtbarkeit eine optische Stör- und Scheuchwirkung 
(Silhouetteneffekt). Insbesondere Feldvogelarten wie der Kiebitz weisen Meideverhalten 
gegenüber Vertikalstrukturen auf. Vorliegend wurde jedoch kein Kiebitz im Wirkraum der 
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geplanten PV-Anlage nachgewiesen. Eine mittelbare- oder unmittelbare Zerstörung von 
Lebensstätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt demnach nicht vor. 


 


6 VORHABENBEZOGENE MAßNAHMEN ZUR SCHADENBEGRENZUNG 


Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens sind zum allgemeinen Schutz von Vogelarten (insb. 
bodenbrütender Arten) gemäß Strix (2024a) folgende Vermeidungsmaßnahmen zu beachten, um 
ein potenzielles Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
sicher zu vermeiden. Spezielle, artspezifische Schadensbegrenzungsmaßnahmen für Zielarten 
des Vogelschutzgebietes sind nicht notwendig.  


6.1 Baubedingt: Bauausschlusszeiten / Baufeldfreimachung - Optimierung 
Eingriffe in Vegetationsbestande und Rodungsmaßnahmen (auch Baumfällungen) sind zeitlich 
zu beschränken. Die Vegetationseingriffe bzw. Rodungsarbeiten haben daher außerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeit europäischer Vogelarten (1. Marz bis 30. September) stattzufinden. Dies 
ist der Zeitraum für Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausfliegen der Jungtiere. Hierdurch 
werden der Verlust von Individuen sowie die unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung von 
Nestern und Eiern brütender Vogel vermieden. Durch die Beschränkung der Bautätigkeiten auf 
den Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar wird vermieden, dass der Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare Gefährdung von Individuen inkl. ihrer Eier und 
Jungtiere) sowie des Artikels 5 a) und b) der Vogelschutzrichtlinie für europäische Vogelarten 
eintritt. Dies gilt ebenfalls für die Entsorgung des gerodeten Materials. Dieses ist vor dem 1. März 
zu entsorgen, damit sich hierin keine Brutvögel ansiedeln. 


Alternativ kann durch einen sogenannten „vorfristigen Baubeginn“ auch außerhalb des genannten 
Baufensters mit den Bauarbeiten begonnen werden, sofern die Arbeiten kontinuierlich 
weitergeführt werden. Dadurch besteht für die betroffenen Arten eine Vergrämungswirkung, 
sodass sie sich i.d.R. nicht im Vorhabenbereich ansiedeln. Unter diesen Umständen (Beginn vor 
März und kontinuierliche Vergrämung) sind Bautätigkeiten auch außerhalb des genannten 
Baufensters zulässig. 


Für bodenbrütende Vogelarten muss zusätzlich das Baufeld vor dem 1. März geräumt und 
entsprechend unattraktiv gestaltet werden (inkl. Entfernung des gerodeten Materials), um 
Konflikte mit Vogelarten. Durch diese Maßnahme kann eine Tötung von Brutvogelarten im 
Wirkraum (außerhalb der Eingriffsfläche) nicht vermieden werden und ist nur in Kombination mit 
einem vorfristigen Baubeginn gültig. 


Kann das Eintreten des Tötungstatbestands nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden, ist 
eine Ökologische Baubegleitung einzurichten. Diese ist so durchzuführen, dass gewährleistet ist, 
dass keine Vögel verletzt oder getötet werden. 


6.2 Baubedingt: Entwertung der Lebensraumeignung innerhalb der Baustellen- / 
Arbeitsstreifen und der Baustellen- / Lagerflächen  


Sofern der Baubeginn außerhalb des in Kapitel 6.1 genannten Baufensters liegen soll, müssen 
diese während der Wintermonate entwertet werden. So kann eine Brutansiedlung von 
Bodenbrütern innerhalb der Baustellen- / Arbeitsstreifen sowie der Baustellen- / Lagerflächen 
vermieden werden. Dafür müssen die Bereiche während der Revierbildung von Bodenbrütern 
vegetationsfrei sein, da Bodenbrüter auf ein Mindestmaß an Vegetation (Deckungsstrukturen) 
angewiesen sind. Dies kann 


- auf Ackerstandorten durch das regelmäßige Umbrechen (z.B. Grubbern) der Vegetation 
ab spätestens Ende Februar bis vor Baubeginn erfolgen oder 
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- auf Grünlandstandorten durch regelmäßiges Mulchen ab spätestens Ende Februar bis vor 
Baubeginn erzielt werden. 


Alternativ kann die Vegetation durch eine Abdeckung mit lichtdichten Materialen entfernt werden. 
Hierzu wird die Fläche im Winter, ab spätestens Ende Februar bis vor Baubeginn mit Vlies oder 
Folie abgedeckt. 


Sollte Grubbern, Mulchen oder die Abdeckung durch lichtdichte Materialien nicht möglich sein, 
kann die Fläche durch Aufstellen von Stangen mit „Flatterband“ unattraktiv gestaltet werden. 
Hierzu sind in regelmäßigen Abständen von höchstens 15 m ca. 2 m hohe Stangen mit daran 
befestigten und im Wind flatternden Absperrbändern (min. 1,5 m lang) im Eingriffsbereich 
aufzustellen. Die Funktionalität dieser Maßnahme muss durch eine ökologische Baubegleitung 
überwacht und dokumentiert werden. 


Es muss vor Baubeginn eine Ökologische Baubegleitung erfolgen. Der Einsatz von Herbiziden 
ist in jedem Fall zu unterlassen. 


6.3 Baubedingt: Ökologische Baubegleitung  


Falls eine Umsetzung der Planung innerhalb der in V(a) genannten Ausschlusszeiten erfolgen 
soll, ist vorab eine Ökologische Baubegleitung einzurichten, die sicherstellt, dass Individuen 
sowie Fortpflanzungs- und Ruhestatten von europäischen Vogelarten rechtzeitig identifiziert und 
geschützt werden können. 


 


7 BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH ZUSAMMENWIRKENDE PLÄNE UND PROJEKTE 


Es sind keine für die vorliegende Bewertung im Hinblick auf die Verträglichkeit des geplanten 
Vorhabens relevanten, weiteren Projekte oder Pläne bekannt. 


 


8 ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLIEßENDE BEURTEILUNG 


Der Bericht zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet „Blumberg-
Achdorf“ zum geplanten Vorhaben der Errichtung eines Solarparks („Photovoltaik-
Freiflächenanlage Blumberg – Achdorf“)kommt zu dem Ergebnis, dass die Erhaltungsziele und 
der Schutzzweck des Gebietes nicht erheblich beeinträchtigt werden. Potenzielle baubedingte 
erhebliche Beeinträchtigungen von Vogelarten sind durch entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen („Schadensbegrenzungsmaßnahmen“) auszuschließen.  


In Gesamtbetrachtung ist deshalb aus fachgutachterlich Sicht unter Berücksichtigung der 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen gemäß § 34 BNatSchG eine Verträglichkeit des Vorhabens 
mit dem Vogelschutzgebiet festzustellen. 


 


 


Bearbeitet: 


i.A. Nora Beelitz, B. Eng. Landschaftsarchitektur 


Odernheim am Glan, 18.12.2024 
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